
Bankplatz 5  |  8500 Frauenfeld  |  Tel. 052 721 78 56  |  kanzlei@evang-tg.ch  |  www.evang-tg.ch

 

Erläuterungen zum Finanzplan 

 

Die Geschäftsprüfungskommission der Synode hat mit Bericht vom 22. November 2022 ge-

fordert, jährlich einen mittelfristigen Finanzplan vorzulegen. 

 

Gemäss § 11 der Rechnungswesenverordnung (RB 187.191) ist der Finanzplan mindestens 

alle zwei Jahre für die auf das Budget folgenden drei Jahre zu erstellen und der Synode vor-

zulegen. Der Kirchenrat folgt dem Begehren der GPK und wird künftig jeweils mit dem 

Budget den Finanzplan vorlegen. 

Dieser enthält die Rahmenbedingungen, den Überblick über Aufwand und Ertrag der Er-

folgsrechnung, eine Übersicht über die Investitionen, den voraussichtlichen Finanzbedarf, 

und eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden. 

 

Der Lohnaufwand des Personals ist mit folgenden Parametern berechnet: 

- 225% Kirchenrat 

- 450% Kanzlei 

- tecum ohne Veränderung 

- Synode mit Gesprächssynode 2024, mit zwei Synoden für die Jahre 2025-27 

- Seelsorgeinstitutionen mit der 30% Stelle Klinikpfarramt Rehaklinik Dussnang 

- Theologiekurs und Co-Leitung ohne Veränderung 

- Fachstelle Diakonie ohne Veränderung 

- Weiterführung der Stelle «Start-Up Kirche» 

 

Berücksichtigt sind die anstehenden Pensionierungen in der Kanzlei, die tiefere Einstufung 

der Nachfolgen und die Stufenanstiege gemäss der Besoldungsverordnung (RB 187.22). 

Für die Lohnanstiege ab 120% ist mit 1% berechnet worden. 

Die Grundlage hierfür ist die Liste der Besoldungsklassen 2023. Eine allfällige weitere Aus-

gleichung der Indexierung ist nicht berücksichtigt. Die Lohnliste ist ausgeglichen bis zu ei-

nem Index von 103.3 Punkten, Stand März beträgt der Index 106.0 Punkte. 

 

Die Arbeitgeberbeiträge der Sozialleistungen sind in jenem Umfang berechnet, welche pro-

zentual zur Gesamtlohnsumme im 2022 bezahlt worden sind. 

Allfällige Änderungen der Sozialversicherungen sind nicht berücksichtigt. 

 

Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuer wird auf dem Niveau von TCHF 150 belassen mit 

der Begründung, dass die älteren Mitglieder der Landeskirche mehrheitlich Immobilien besit-

zen und die Verkäufe auf dem Immobilienmarkt anhalten. 

 

Rechnungsergebnisse 2019-2022: 

Rechnung 2019 504'554.43 

Rechnung 2020 619'894.52 

Rechnung 2021 467'757.74 

Rechnung 2022 406'247.93 
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Neuauflage Finanzplan 2.0, Erläuterungen  

 

Die GPK wünscht in ihrem Bericht, dass für die Beratung der Geschäfte ein aktualisierter Fi-

nanzplan zur Verfügung steht. 

Der Kirchenrat legt einen aktualisierten Finanzplan vor, in welchem die seit der Erstellung 

des Finanzplans für die Botschaft geänderten Positionen ebenfalls berücksichtigt sind. 

 
Konto Erklärung 

3131 Budget reduziert ab 2024, da die Klaviersätze für das Liederbuch «Rü-
ckenwind» abgeschlossen sind und den Kirchgemeinden zur Verfügung 
stehen. 

3132 Budget für externe Revisoren reduziert, es müssen keine Baubeiträge 
mehr errechnet werden. 

3133 Derzeit evaluiert die Landeskirche die Anschlusslösung im IT-Bereich ans 
AfI. Die Kosten sind eine Annahme aufgrund der genannten Zahlen der IT-
Firmen in der Evaluation. 

3158 Im Budget 2023 sind die Projekte Erneuerung Homepage, Erneuerung 
Adressverwaltung, und Microsoft Navision enthalten. Die jährlichen Kosten 
werden sich im Rahmen der bisherigen Kosten bewegen. 

3300 Der Kirchenrat hat entschieden, die Liegenschaft Bernerhaus mit der Um-
stellung der Buchhaltung und der Übernahmebilanz künftig im Verwal-
tungsvermögen zu führen. Der Restbuchwert der Liegenschaft wird auf 10 
Jahre abgeschrieben. 

3511 Die Einlagen in den Erneuerungsfonds der Liegenschaft Bernerhaus wer-
den aufgrund der Aufwände für die Abschreibungen ausgesetzt. 

3602 Für 2023 ist der aktuelle Prozentsatz mit den Gemeindefusionen berech-
net. Der Kirchenrat beantragt, den Finanzausgleich auf 79% anzuheben. 
Die Planberechnung ab 2024 folgt dem Antrag. 

3990 Die internen Mieten fallen weg, CHF 45'800, aufgrund der Liegenschaft im 
Verwaltungsvermögen. 

4000 Zentralsteuer berechnet mit 2.5% 
4990 Die internen Mieten fallen weg, CHF 45'800, aufgrund der Liegenschaft im 

Verwaltungsvermögen. 
  
Fazit Mit dem aktualisierten Finanzplan ergibt sich ein Aufwandüberschuss von 

jährlich um die CHF 200'000.  
0.1 Steuerprozent entsprechen CHF 209'372, berechnet aus dem Jahres-
abschluss 2022. 

 


